
 

 

Öffentliche Bekanntmachung 
Betreff: Satzung zur Änderung der Hauptsatzung 
 
Bereitstellungsdatum: 27.11.2025 

 
 
Auf Grund von § 4 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg in der jeweils gültigen 
Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde Obersulm am 24.11.2025 folgende Satzung 
beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
 
§ 4 Beschließende Ausschüsse, Ziffer 3 erhält folgende Fassung: 
 
Für die Mitglieder der Ausschüsse legt der Gemeinderat in der konstituierenden Sitzung fest, 
ob Reihen- oder persönliche Stellvertretung erfolgt.  
 
 
§ 5/1 Zuständigkeit des Personalausschusses, Ziffer 2 erhält folgende Fassung: 
 
Dem beschließenden Ausschuss wird zur dauernden Erledigung übertragen: 

 
Die Ernennung, Einstellung und Entlassung von Beamten in den Besoldungsgruppen A11 
und A12 (ab A13 ist der Gemeinderat zuständig), von Beschäftigten ab der Entgeltgruppe 10 
TVöD und von Beschäftigten des Sozial- und Erziehungsdienstes ab Entgeltgruppe EG S9. 
 
 
 

§ 2 Inkrafttreten 
 
Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft.  
 
 
 
Obersulm, 25.11.2025 
Gez. Björn Steinbach, Bürgermeister 
 
 
Hinweis nach § 4 Abs. 4 GemO 
 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser 
Satzung  wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder 
elektronisch innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der 
Gemeinde geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, 
ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, 
die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 
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